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Nachteilsausgleiche im Arbeitsrecht für Menschen mit Schwerbehinderung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

In Deutschland gibt es etwa 7,8 Millionen Menschen mit einem Grad der Be-
hinderung von mindestens 50 (siehe https://www.destatis.de/DE/Themen/Gese
llschaft-Umwelt/Gesundheit/Behinderte-Menschen/Tabellen/geschlecht-behin
derung.html). Menschen mit einer Schwerbehinderung erleben behinderungs-
bedingte Nachteile und haben nach Einschätzung der Fragesteller Mehrauf-
wendungen, die sie an einer gleichberechtigten und umfassenden Teilhabe hin-
dern.

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) sowie eine Vielzahl von Vor-
schriften in anderen Gesetzen, Verordnungen, Erlassen und Satzungen bieten 
behinderten Menschen als Nachteilsausgleiche eine Reihe von Rechten und 
Hilfen.

Zum Komplex Arbeit und Beruf sind im SGB IX insbesondere vier arbeits-
rechtliche Regelungen als Nachteilsausgleiche verankert. Dazu gehören unter 
bestimmten Voraussetzungen der Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung (§ 164 
Absatz 5 SGB IX), ein besonderer Kündigungsschutz (§ 168 SGB IX), eine 
Freistellung von Mehrarbeit über die gesetzliche Arbeitszeit hinaus (§ 207 
SGB IX) und ein Anspruch auf bezahlten zusätzlichen Urlaub von fünf Ar-
beitstagen (§ 208 SGB IX).

Um die Inanspruchnahme und Wirksamkeit der genannten Nachteilsausglei-
che hinsichtlich der Vermittlung von schwerbehinderten Menschen in den Ar-
beitsmarkt einschätzen zu können, sind nach Ansicht der Fragesteller weitere 
Daten erforderlich.
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1. In wie vielen Fällen von Kündigung von schwerbehinderten Arbeitneh-
mern wurde nach Kenntnis der Bundesregierung die Zustimmung des In-
tegrationsamtes in den Jahren 2017 und 2018 eingeholt?

Die Zahl der Fälle von Kündigungen schwerbehinderter Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in den Jahren 2017 und 2018 stellt sich wie folgt dar:

Jahr Anzahl
2017 21.821
2018 20.736

Quelle: Jahresbericht der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestel-
len

Diesen Kündigungen haben die Integrationsämter zugestimmt.

2. In wie vielen dieser Fälle gab es nach Kenntnis der Bundesregierung 
Übereinstimmung zwischen Integrationsamt und der Schwerbehinderten-
vertretung, und in wie vielen Fällen gab es keine Übereinstimmung?

Dazu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.

3. Existieren nach Kenntnis der Bundesregierung Vereinbarungen auf be-
trieblicher oder tarifvertraglicher Ebene, die von den Nachteilsausgleichen 
gemäß §§ 164, 168, 207 und 208 SGB IX abweichen, und falls ja, in wel-
chen Branchen?

Soweit die genannten Normen überhaupt Abweichungen zulassen und nicht 
zwingend sind, hat die Bundesregierung keine Informationen von Vereinbarun-
gen auf tarifvertraglicher oder betrieblicher Ebene, die von den gesetzlichen 
Regelungen abweichen.

4. In wie vielen Fällen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in den 
Jahren 2017 und 2018 Teilzeitarbeitsplätze gemäß § 164 Absatz 5 SGB IX 
von Arbeitgebern eingerichtet?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.

5. Sind nach Ansicht der Bundesregierung die zusätzlichen Urlaubstage nach 
§ 208 SGB IX Urlaubstage im Sinne des Bundesurlaubsgesetzes?

Bei den Urlaubstagen nach § 208 SGB des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB IX) handelt es sich um Zusatzurlaub. Das Bundesurlaubsgesetz gilt, so-
weit nicht in § 208 SGB IX Abweichendes geregelt ist.

6. Löst nach Ansicht der Bundesregierung eine Nichtinanspruchnahme der 
zusätzlichen Urlaubstage nach § 208 SGB IX einen Anspruch auf Ur-
laubsabgeltung aus?

Da die Vorschriften über die Abgeltung des gesetzlichen Mindesturlaubs An-
wendung finden, ist auch der Zusatzurlaub bei Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern – bei Vorliegen der Voraussetzungen im Übrigen – abzugelten.
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7. In welchen europäischen Staaten existieren nach Kenntnis der Bundes-
regierung mit dem deutschen Recht vergleichbare arbeitsrechtliche Nacht-
eilsausgleiche, und ist im dortigen Recht ein Verzicht auf die Inanspruch-
nahme im beiderseitigen Einvernehmen von Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern in Form einer Opt-out-Regelung möglich?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.

8. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Erwerbsquote und 
die Erwerbstätigenquote von Menschen mit Schwerbehinderung in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union?

Hierzu liegen der Bundesregierung die Erwerbstätigenquoten und Erwerbsquo-
ten von Menschen mit Behinderungen im Alter von 15 bis 64 Jahren aus der 
Arbeitskräfteerhebung vom Statistischen Amt der Europäischen Union (Euros-
tat) für das Berichtsjahr 2011 vor (siehe Anlage).
Diese Ergebnisse stammen aus einer Ad-Hoc-Erhebung im Rahmen der EU-
Arbeitskräfteerhebung. Jedes Jahr wird bei der Arbeitskräfteerhebung ein spe-
zielles Thema als Ad-Hoc-Erhebung detaillierter untersucht. Im Jahr 2011 war 
das Thema der Ad-Hoc-Erhebung die „Erwerbstätigkeit von Menschen mit Be-
hinderungen“. Dieses Thema stand davor zuletzt 2002 im Mittelpunkt der Erhe-
bung. Das Thema wird also ca. alle zehn Jahre erneut aufgegriffen. Somit be-
ziehen sich derzeit die aktuellsten Daten, die aus der amtlichen europäischen 
Statistik zu diesem Thema vorliegen, auf das Jahr 2011. Bei der Art der Behin-
derung wurden nur zwei unterschiedliche Klassen gebildet:

• Einschränkung der Erwerbstätigkeit aufgrund eines lang andauernden 
Gesundheitsproblems oder aufgrund von Schwierigkeiten bei der Aus-
übung von Tätigkeiten des täglichen Lebens und

• Schwierigkeiten bei der Ausübung von Tätigkeiten des täglichen Le-
bens.
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